
 

Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0845/2019/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Zentrale Dienste Datum: 08.07.2019 

Bearbeiter: Frank Wulff AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Heist 30.09.2019 öffentlich 

 

Entscheidung über den Sitz des Amtes Geest und Marsch Südholstein 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Amtsausschuss des Amtes Geest und Marsch Südholstein hat in seiner Sitzung 
am 18.12.2018 beschlossen, einen Gewerbemietvertrag zur Nutzung von Räumlich-
keiten in einem auf dem Grundstück Wedeler Ch. 21 in Heist von der Raiffeisenbank 
Elbmarsch neu zu errichtendem Gebäude abzuschließen. Die Verwaltung des Amtes 
Geest und Marsch Südholstein soll in diesem Gebäude künftig, voraussichtlich ab 
Herbst 2020, untergebracht werden. Das jetzige Amtsgebäude in der Amtsstraße 12, 
25436 Moorrege wird in diesem Zuge komplett verlassen. Für die Gemeinde Moorre-
ge besteht ein Vorkaufsrecht für das Grundstück mit jetzigem Amtsgebäude, wozu 
die Gemeinde bereits schriftlich mitgeteilt hat, es ausüben zu wollen. In der Sitzung 
der Gemeindevertretung Moorrege am 27.06.2019 wurde der Beschluss gefasst, ei-
ne interfraktionelle Arbeitsgruppe einzurichten, die sich mit der künftigen Nutzung der 
Immobilie befassen soll. 
 
Mit dem Wechsel der Verwaltung in die Gemeinde Heist soll der Wechsel des Sitzes 
des Amtes Geest und Marsch Südholstein einher gehen. Gemäß § 1 Abs. 2 Amts-
ordnung (AO) entscheidet über den Sitz eines Amtes das Ministerium für Inneres und 
Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein nach Anhörung der Ge-
meindevertretungen der beteiligten (amtsangehörigen) Gemeinden sowie des Kreis-
tages des Kreises Pinneberg.  
 
Für den Beschluss des Ministeriums, aber auch in der Stellungnahme des Kreistages 
und der Gemeindevertretungen sind die Grundsätze des § 2 AO zu beachten. Bei 
der Entscheidung des Ministeriums sind in erster Linie Sinn und Zweck der Amtsord-
nung und die Aufgaben „Zusammenarbeit zwischen Amt, Gemeinde und Gemeinde-
einwohnern“ zu wahren. Grundsätzlich kommt für den Amtssitz der in der Regional-
planung festgelegte zentrale Ort (ländlicher Zentralort, Unterzentrum) in Betracht. 
Einen solchen Ort gibt es aber innerhalb des Amtsgebietes nicht. Nach Sinn und 
Zweck der Amtsordnung kommt dem Ort der Verwaltung für die Bestimmung des 
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Amtssitzes eine große Bedeutung zu (VG Schleswig). Ein Grundsatz, nur die größte 
oder bevölkerungsreichste Gemeinde auswählen zu können, besteht nicht. Grund-
sätzlich sind die örtlichen Verhältnisse (Standort weiterbildender Schulen, Einkaufs-
möglichkeiten, die Versorgung mit ärztlichen Dienstleistungen und weiteren Dienst-
leistungen im Sinn der Daseinsvorsorge), im Besonderen Wege-, Verkehrs-, Schul- 
und Wirtschaftsverhältnisse, aber auch die kirchlichen, kulturellen und geschichtli-
chen Beziehungen zu berücksichtigen. 
Es ist davon auszugehen, dass in keiner Amtsgemeinde ein deutlicher Schwerpunkt 
nach Bevölkerungszahl und -dichte und sonstigen Gegebenheiten erkennbar ist. In 
der Gemeinde Moorrege befindet sich zwar die einzige weiterführende Schule im 
Amtsbereich; sie bietet jedoch nur den Schulzweig „Gemeinschaftsschule“ an. Alle 
anderen Arten weiterführender Schulen befinden sich in den umliegenden Städten. 
Grundschulen befinden sich sowohl in Heist, Appen, Haseldorf, Heidgraben, Hetlin-
gen, Holm und Moorrege. Ein Schwerpunkt des Amtsgebietes in einer Gemeinde des 
Amtes hinsichtlich der Schulverhältnisse ist insoweit nicht auszumachen. Dies gilt 
auch für die Einkaufsmöglichkeiten. Neben einiger Bäckerei -und Schlachtereibetrie-
be in einigen Gemeinden sowie größerer Nahversorger in den Gemeinden Heist, 
Holm und Moorrege müssen die Einwohner zur Erledigung größerer Einkäufe bzw. 
spezieller Einkäufe in die umliegenden Städte fahren. Ähnlich ist es hinsichtlich der 
ärztlichen Versorgung. Es befindet sich in mehreren Gemeinden eine hausärztliche 
Arztpraxis sowie Zahnärzte. Für alle weiteren ärztlichen Dienstleistungen müssen die 
Einwohner des Amtsbezirkes in die umliegenden Städte fahren. Angesichts dieser 
Gegebenheiten muss man davon ausgehen, dass keine Gemeinde im Amtsgebiet 
einen wesentlichen Schwerpunkt bildet.  
Für den Amtssitz sind die Wege- und Verkehrsverhältnisse ausschlaggebend, denn 
die Verwaltung muss für alle EinwohnerInnen gut erreichbar sein. Der künftige Ver-
waltungssitz in Heist erfüllt diese Maßstäbe. Er liegt direkt an der B431 und ist mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen, zumal sich direkt vor dem neuen Ver-
waltungssitz eine Bushaltestelle befindet.  
 
Für das Innenministerium gilt immer zunächst der Grundsatz, dass die Verwaltung 
am Amtssitz zu führen ist. Diese befindet sich aufgrund freiwilliger Entscheidung des 
Amtsausschusses künftig in Heist. Es liegen keine ausschlaggebenden Anhaltspunk-
te dafür vor, den Amtssitz in Moorrege zu belassen bzw. in einer anderen Gemeinde 
festzulegen. Nach der bisherigen Entscheidungspraxis führt die Verlegung der Ver-
waltung eines Amtes grundsätzlich zu einer Verlegung des Amtssitzes. Es gibt hier 
wohl keine Anhaltspunkte, um von dieser Praxis abzuweichen. Zu beachten ist dabei 
auch, dass davon auszugehen ist, dass der Amtsausschuss und die Ausschüsse des 
Amtsausschusses künftig ihre Sitzungen im neuen Amtshaus in Heist abhalten wer-
den. 
 
Wie bereits erwähnt, hat das Ministerium vor seiner Entscheidung die Gemeindever-
tretungen und den Kreistag „anzuhören“. Eine Anhörung bedeutet die Verpflichtung 
zur Kenntnisnahme der geäußerten Argumente, nicht jedoch deren zwingende Über-
nahme in die Entscheidung. Das Innenministerium macht sich somit ein Bild über die 
Auffassungen der einzelnen Gremien. Zur Vorbereitung der Entscheidung des Minis-
teriums über den Sitz des Amtes legt nach § 6 der Durchführungsverordnung zur 
Amtsordnung der Landrat folgende Unterlagen vor: 
 
1. die Beschlüsse der Gemeindevertretungen und Amtsausschüsse der betroffenen 
Gemeinden sowie Auszüge aus den Sitzungsniederschriften, 



 
2. den Beschluss des Kreistages sowie einen Auszug aus der Sitzungsniederschrift, 
 
3. einen Bericht zu den örtlichen Verhältnissen, im Besonderen den Wege-, Ver-
kehrs-, Schul- und Wirtschaftsverhältnissen, den kirchlichen, kulturellen und ge-
schichtlichen Beziehungen sowie zu den finanziellen Auswirkungen. 
 
Auch bereits bei der Änderung des Namens des Amtes hatte der Landrat diese Un-
terlagen vorzulegen, so das grundsätzlich auf die vorliegenden Berichte verwiesen 
werden kann. 
 
 
 
Finanzierung: -/-  
 
 
Fördermittel durch Dritte: -/- 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung Heist ist der Auffassung, dass die Gemeinde Heist als künf-
tiger Ort der Verwaltung des Amtes Geest und Marsch Südholstein auch Sitz des 
Amtes werden soll. Gegen diese Entscheidung sprechen seitens der Gemeindever-
tretung keine Gründe, die dem Sinn und Zweck der Amtsordnung widersprechen. 
Das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-
Holstein wird gebeten, entsprechend so zu entscheiden.    
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Neumann  
 
 
 





 

Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0856/2019/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 11.09.2019 

Bearbeiter: Melanie Pein AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Heist 30.09.2019 öffentlich 

 

Vergabe eines Straßennamens für die neue Planstraße im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 6, 2. Änderung -Im Dorfe- 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 6, 2. Änderung sind einige Baugrund-
stückes entstanden, die über eine neue Planstraße (abgehend von der Gemein-
destraße Im Dorfe) erschlossen wurden. Die Erschließungseinrichtungen wurden 
durch die Gemeinde hergestellt und werden anschließend gewidmet. Einen Teil der 
Kosten trägt der Investor (70 % gemäß geschlossenem Erschließungsvertrag), in 
dessen Eigentum auch einige der entstehenden Baugrundstücke verbleiben. 
Gemäß § 47 (1) Straßen- und Wegegesetz geben die Gemeinden den Straßen Na-
men und bringen Namensschilder an. Die Schilder sind so zu gestalten, anzubringen 
und zu unterhalten, dass die Orientierung ermöglicht wird. Gleiches gilt für das An-
bringen der Hausnummern. Die Vergabe der Hausnummer erfolgt durch das Amt 
Geest und Marsch Südholstein. 
 
Spätestens nach Fertigstellung der Erschließungsanlagen und Eigentumsübertra-
gung auf die Gemeinde sollte ein Straßenname festgelegt werden, da die Straße 
dann durch Widmung der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden soll. 
Die neue Planstraße ist praktisch eine Verlängerung der Straße Im Dorfe, sodass die 
der Straßenname „Im Dorfe“ auch für den neu entstandenen Bereich für sinnvoll er-
achtet wird. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Kosten für die Beschaffung und Aufstellung der Straßennamenschilder stehen 
zur Verfügung.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 

TOP Ö  11TOP Ö  11



 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt: 
Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 6, 2. Änderung neu entstandene 
Planstraße erhält den Straßennamen Im Dorfe. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Neumann 
 
 
  
 
 
 



 

Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0857/2019/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 11.09.2019 

Bearbeiter: Melanie Pein AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Heist 30.09.2019 öffentlich 

 

Satzung der Gemeinde Heist über die Herstellung notwendiger Kfz-
Stellplätze (Stellplatzsatzung), hier: Satzungsbeschluss und Abwägung 
der Stellungnahmen 
 
Sachverhalt: 
Die Gemeindevertretung Heist hat in ihrer Sitzung am 24.06.2019 den Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss für die Satzung über die Herstellung notwendiger Kfz-
Stellplätze (Stellplatzsatzung) beschlossen. Auf Grundlage dieses Beschlusses hat in 
der Zeit vom 29.07.2019 bis 28.08.2019 die öffentliche Auslegung nach vorheriger 
Bekanntmachung während der Dienststunden nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) stattgefunden. 
 
Die Träger öffentlicher Belange (TöB) wurden über die öffentliche Auslegung unter-
richtet. Dazu wurde der Entwurf der Stellplatzsatzung mit den entsprechenden Erläu-
terungen zugestellt. In gleicher Form wurden die Nachbargemeinden von der öffentli-
chen Auslegung unterrichtet. 
 
Im Zuge dieses Verfahrensschrittes sind die in der anliegenden Aufstellung (Anlage 
1) aufgeführten Anregungen eingegangen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die eingegangenen Anregungen und Hinweise sind in der anliegenden Aufstellung 
als Zusammenfassung der Äußerung und als Abwägungsvorschlag aufgeführt wor-
den. Es sind lediglich redaktionelle Änderungen notwendig bzw. Änderungen, die der 
Klarstellung dienen. 
Der Satzungstext ist als Anlage 2 beigefügt. Von der Gemeinde ist nunmehr ein Sat-
zungsbeschluss zu fassen. 
 
 
 
Finanzierung: 
entfällt  
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Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt: 
 
1) Die während der öffentlichen Auslegung der Satzung der Gemeinde Heist über die 
Herstellung notwendiger Kfz-Stellplätze (Stellplatzsatzung) in der Zeit vom 
29.07.2019 bis 28.08.2019 eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher 
Belange hat die Gemeindevertretung mit folgendem Ergebnis geprüft: 
Es wird dem Abwägungsvorschlag gemäß Abwägungstabelle gefolgt/mit folgenden 
Änderungen gefolgt. 
 
2) Die Verwaltung wird beauftragt, diejenigen, die Anregungen vorgebracht haben, 
sowie die Träger öffentlicher Belange, die eine Stellungnahme abgegeben haben, 
von der Ergebnis der Abwägung mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. Auf 
der Grundlage des § 84 der Landesbauordnung Schleswig-Holstein beschließt die 
Gemeindevertretung Heist die Satzung der Gemeinde Heist über die Herstellung 
notwendiger Kfz-Stellplätze (Stellplatzsatzung) für das Gemeindegebiet, bestehend 
aus dem Satzungstext (Anlage 1) als Satzung. 
 
3) Der Beschluss der Satzung über die Herstellung notwendiger Kfz-Stellplätze der 
Gemeinde Heist (Stellplatzsatzung) durch die Gemeinde Heist ist nach § 10 Abs. 3 
BauGB ortsüblich bekanntzumachen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, wo der 
Plan während der Sprechstunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft erlangt 
werden kann. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Neumann 
 
 
 
Anlagen: 
Abwägungsvorschlag 
Stellplatzsatzung  
 
 
 



Satzung der Gemeinde Heist über die Herstellung notwendiger Kfz-Stellplätze (Stellplatzsatzung) 

 

Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf 

 

Ohne Anregungen und Bedenken  

  

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  

  

Deutsche Telekom Technik GmbH, Fackenburger Allee 31, 23554 
Lübeck, Stellungnahme vom 02.08.2019 

 

Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein, Brockdorff-Rant-
zau-Str. 70, 24837 Schleswig, Stellungnahme vom 09.07.2019  

 

GM.SH, Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR, Garten-
straße 6, 24103 Kiel, Stellungnahme vom 05.08.2019 

 

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Grüner Kamp 15-17, 
24768 Rendsburg, Stellungnahme vom 13.08.2019 

 

Handwerkskammer Lübeck, Breite Straße 10/12, 23552 Lübeck, 
Stellungnahme vom 08.08.2019 

 

Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation, Fleethörn 
9, 24103 Kiel, Stellungnahme vom 12.07.2019 

 

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
Post und Eisenbahnen, Fehrbelliner Platz 3, 10707 Berlin, Stellung-
nahme vom 11.07.2019 

 

  

Nachbarkommunen  

  

Gemeinde Appen über das Amt Geest und Marsch Südholstein, Amts-
straße 12, 25436 Moorrege, Stellungnahme vom 09.07.2019 

 

Gemeinde Haselau über das Amt Geest und Marsch Südholstein, 
Amtsstraße 12, 25436 Moorrege, Stellungnahme vom 27.07.2019 

 

Gemeinde Haseldorf über das Amt Geest und Marsch Südholstein, 
Amtsstraße 12, 25436 Moorrege, Stellungnahme vom 27.07.2019 
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Gemeinde Hetlingen über das Amt Geest und Marsch Südholstein, 
Amtsstraße 12, 25436 Moorrege, Stellungnahme vom 12.07.2019 

 

Gemeinde Holm über das Amt Geest und Marsch Südholstein, Amts-
straße 12, 25436 Moorrege, Stellungnahme vom 11.07.2019 

 

Gemeinde Moorrege über das Amt Geest und Marsch Südholstein, 
Amtsstraße 12, 25436 Moorrege, Stellungnahme vom 15.07.2019 

 

  

Mit Anregungen und Bedenken 
(Die Stellungnahmen sind mit ihrem genauen Wortlaut wiederge-
geben.) 

 

  

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  

  

Gewässer- und Landschaftsverband im Kreis Pinneberg, Haupt-
straße 23a, 25489 Haseldorf, Stellungnahme vom 31.07.2019 
 
Gegen die von Ihnen vorgelegten Stellplatzsatzungen bestehen keine 
Bedenken. 
 
Die Verbände würden es jedoch begrüßen, wenn neu anzulegende 
Stellplätze einen versickerungsfähigen Untergrund erhalten, um zu-
sätzliche Oberflächenentwässerung zu vermeiden. 
 

 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, Mühlenweg 166, 24116 
Kiel, Stellungnahme vom 30.07.2019 
 
In der o. g. Gemeinde/Stadt sind Kampfmittel nicht auszuschließen. 
Vor Beginn von Tiefbaumaßnahmen wie z. B. Baugruben, Kanalisa-
tion/Gas/Wasser/Strom und Straßenbau ist die o. a.  Fläche/Trasse 
gem. Kampfmittelverordnung des Landes Schleswig-Holstein auf 
Kampfmittel untersuchen zu lassen. 
Die Untersuchung wird auf Antrag durch das 
Landeskriminalamt 
Dezernat 33, Sachgebiet 331 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Bei Erschließung eines neuen Baugebietes durch die Ge-
meinde Heist wird ein entsprechender Antrag beim Kampf-
mittelräumdienst gestellt.  
Private Bauherren/Bauträger erhalten in der Regel bei der 
Antragstellung ein Merkblatt mit Hinweis auf die notwendige 
Beantragung auf Kampfmittelfreigabe durch die zuständige 
Baugenehmigungsbehörde. 



Mühlenweg 166 
24116 Kiel 
durchgeführt. 
Bitte weisen Sie die Bauträger darauf hin, dass sie sich frühzeitig mit 
dem Kampfmittelräumdienst in Verbindung setzen sollten, damit Son-
dier- und Räummaßnahmen in die Baumaßnahmen einbezogen wer-
den können. 
 

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Post-
fach 2031, 25510 Itzehoe, Stellungnahme vom 16.07.2019 
 
Mit Schreiben vom 09.07.2019 legen Sie mir den Entwurf der Satzung 
über die Herstellung notwendiger Kfz-Stellplätze (Stellplatzsatzung) 
der Gemeinde vor und erbitten hierzu meine Stellungnahme bis zum 
28.08.2019. 
 
Durch das Gemeindegebiet der Gemeinde Heist verlaufen als Straßen 
des überörtlichen Verkehrs die Bundesstraße 431 (B 431) und die Lan-
desstraße 261 (L 261). 
 
Gegen den vorgelegten Satzungsentwurf und die gleichzeitige öffentli-
che Auslegung habe ich in straßenbaulicher und – verkehrlicher Hin-
sicht nur dann keine Bedenken, wenn alle Maßnahmen, die sich ne-
gativ auf die Aufrechterhaltung der Verkehrsführung der Bundesstraße 
431 (B 431) und der Landesstraße 261 (L 261) auswirken, frühzeitig 
mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein 
(LBV-SH), Regionaldezernat Süd, Fachbereich 462, Breitenburger 
Straße 37, 25524 Itzehoe abgestimmt werden. 
 
Darüber hinaus sind folgende Punkte zu berücksichtigen: 
 
01. Der Bauabstand von Garagen und Carports außerhalb der zur Er-
schließung der angrenzenden Grundstücke bestimmten Teile einer 
Ortsdurchfahrt muss mindestens 20 m – gemessen vom befestigten 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Diese Punkte werden im Rahmen des Baugenehmigungsver-
fahren durch die Untere Bauaufsicht durch Beteiligung der 
entsprechenden Fachbehörden beim Kreis Pinneberg ge-
prüft. 



Fahrbahnrand der Bundesstraße 431 (B 431) bzw. Landesstraße 261 
(L 261) – betragen. 
 
02. Der Baubestand von Garagen und Carports innerhalb einer nach § 
5 (4) Bundesfernstraßengesetz (FStrg) und nach § 4 (2) Straßen- und 
Wegegesetz (StrWG) des Landes Schleswig-Holstein festgesetzten 
Ortsdurchfahrt muss mindestens 3 m – gemessen von der straßensei-
tigen Grundstücksgrenze – betragen. 
 
03. Die Anlegung von neuen Zufahrten zur Bundesstraße 431 (B 431) 
und Landesstraße 261 (L 261) sind mit dem Landesbetrieb Straßenbau 
und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH), Regionaldezernat Süd, 
Fachbereich 462, rechtzeitig vorher abzustimmen. 
 
In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass Zufahrten zu 
Bundesstraßen und Landesstraßen außerhalb einer nach § 5 FStrG 
und § 4 (2) StrWG festgesetzten Ortsdurchfahrt gebührenpflichtige 
Sondernutzung gelten. 
Nach § 8/8a FStrG und § 24 (3) StrWG ist auch eine Änderung einer 
Zufahrt erlaubnis- und gebührenpflichtig. 
Dies gilt auch, wenn die Zufahrt einem wesentlich größeren oder einem 
andersartigen Verkehr als bisher dienen soll. 
 
04. Die Sichtverhältnisse von den Zufahrten in den Verkehrsraum der 
Bundesstraße 431 (B 431) und der Landesstraße 261 (L 261) dürfen 
nicht beeinträchtigt werden. 
 
05. Die Stellplätze sind so abzuschirmen, dass die Verkehrsteilnehmer 
auf der Bundesstraße 431 (B 431) und der Landesstraße 261 (L 261) 
nicht irritiert oder geblendet werden. 
 
06. Wasser, geklärt oder ungeklärt, darf dem Straßengebiet der hier in 
Rede stehenden Straßen des überörtlichen Verkehrs weder zufließen 
können noch zugeleitet werden. 



 
07. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Stellplatzsatzung ist mir mitzu-
teilen. 
 
Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Straßen des überörtli-
chen Verkehrs mit Ausnahme der Kreisstraßen. 
 

Kreis Pinneberg, Fachdienst Planen und Bauen, Kurt-Wagener-
Straße 11, 25337 Elmshorn, Stellungnahme vom 25.07.2019 
 
Ich habe folgende Anregungen und Bedenken: 
 
1) Anregung zu § 2 (1): 
Ich empfehle der Formulierung, wie unter (2) geschehen, auch ein „im 
Sinne dieser Satzung“ hinzuzufügen. 
Hinweis: 
Die Formulierung aus der Garagenverordnung lautet wie folgt: 
„Ein Einstellplatz ist eine Fläche, die dem Abstellen eines Kraftfahrzeu-
ges in einer Garage oder auf einem Stellplatz dient.“ Mit einer ähnli-
chen Formulierung könnte auch der letzte Satz unter § 3 (2) entfallen. 
 
2) Anregung zu § 3 (2): 
Ich empfehle den Satz 1 zu streichen und wie folgt zu ersetzen: 
„Die im Sinne dieser Satzung zu errichtenden Stellplätze müssen spä-
testens zum Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme bzw. Benutzbarkeit der 
jeweiligen baulichen Anlagen oder sonstiger Anlagen, von denen Zu- 
und Abgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, fertiggestellt 
sein.“ 
 
Hinweis: 
Die Stellplatzverordnung „kann“ bzw. „darf“ keinen Einfluss auf verfah-
rensrechtliche Regelungen der Landesbauordnung und der Aufgrund 
der Landesbauordnung erlassenen Vorschriften nehmen. 

 
 
 
 
 
 
Die Ergänzung „im Sinne dieser Satzung“ wird in § 2 (2) über-
nommen (redaktionelle Änderung). 
 
 
Die Formulierung wird übernommen. 
 
 
 
 
Es erfolgt keine Änderung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Nachweispflichten ergeben sich ausschließlich aus den gesetzli-
chen Bestimmungen. Ich rate daher dringend davon ab diesen Sach-
verhalt in diese Stellplatzsatzung aufzunehmen. Allerdings gilt mein 
klarstellender Hinweis zu § 6 hier sinngemäß. Der Bauherr ist auch in 
den Fällen, in denen keine bauvorbereitende Nachweispflicht (keine 
Prüfpflicht innerhalb eines Baugenehmigungsverfahrens) besteht, 
dazu verpflichtet sich rechtskonform zu verhalten und die hierfür not-
wendigen Schritte zu veranlassen. 
 
3) Anregung zu § 5 (4): 
Hiermit rege ich an die Formulierung der LBO folgend zu berücksichti-
gen: 
„Bei allgemein zugänglichen Stellplatzanlagen ist je 30 notwendige 
Stellplätze ein Stellplatz für Menschen mit Behinderung barrierefrei, 
insbesondere mit dem Rollstuhl zugänglich, herzustellen. 
Bei Wohnanlagen für betreutes Wohnen einer für je 5 notwendige Stell-
plätze. 
Ggf. sollte die Anlage durch eine entsprechende Fußnote ergänzt wer-
den. 
4) Anregung zu § 6 Satz 2: 
Ich empfehle den Satz 2 zu streichen oder sinngemäß durch folgenden 
Abschnitt zu ersetzen: 
„Der Umstand, dass Stellplätze verfahrensfrei oder ohne Prüfung in-
nerhalb eines Baugenehmigungsverfahrens errichtet werden können, 
entbindet nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderun-
gen, die durch öffentlich- rechtliche Vorschriften an die baulichen An-
lagen gestellt werden (vgl. § 62 Absatz 1 Satz 1 und Halbsatz i.V.m. 
§84 LBO).“ 
 
Auskunft erteilt: Frau Nommensen, Telefonnr.: 04121- 45 02 4472 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesetzliche Regelungen bleiben unberührt. 
Da die Stellplatzsatzung der Gemeinde Haseldorf nur eine 
Regelung in § 5 (4) für allgemein zugängliche Stellplätze ge-
troffen hat, ist § 52 LBO bei der Errichtung von Wohnhäusern 
mit barrierefreien Wohnungen zu beachten. Allgemein zu-
gängliche Stellplätze sind hier z. B. öffentliche Parkplätze wie 
der Sporthalle in der Hauptstraße der Gemeinde Heist. 
 



Kreis Pinneberg, Fachdienst Umwelt, Kurt-Wagener-Straße 11, 
25337 Elmshorn, Stellungnahme vom 27.08.2019 
 
Untere Bodenschutzbehörde: 
Die Stellplatzsatzung der Gemeinde Heist durchläuft die Beteiligung im 
Verfahrensschnitt TöB 4-2. 
Jeder nutzbare Stellplatz, einschließlich der dafür notwendigen Zu-
fahrt, benötigt einen technisch geeigneten Unterbau. In diesem Bereich 
gehen die „natürlichen Bodenfunktionen“ weitergehend verloren. 
Die Satzung benennt keine Mindestmaße für einen Stellplatz. 
Durch die Gemeinde ist eine Abschätzung vorzunehmen und eine Aus-
sage zu erarbeiten, welche Auswirkungen die Inhalte der vorgelegten 
Stellplatzsatzung auf die Umweltgüter haben werden. 
Der zusätzliche „Bodenverbrauch“ durch die Anwendung der Stell-
platzverordnung ist zu schätzen. 
Daraus ist ein Wert zu ermitteln, welche Flächen zusätzlich versiegelt 
werden. Da auf versiegelten Flächen kein Regenwasser versickert und 
zu ermitteln, ob zusätzlicher Flächenbedarf für Niederschlagswasser-
rückhaltungen entsteht. 
In B-Plänen und V+E-Plänen sind Grundflächenzahlen (und damit 
auch die maximal überbaubaren Flächen) festgesetzt. Darauf basiert 
die naturschutzrechtliche Ausgleichbilanzierung, indem der Boden-
schutz derzeit mitberücksichtigt wird. 
Bisher sind in der Stellplatzsatzung der Gemeinde Heist keine Rege-
lungen enthalten, wie verfahren werden soll, wenn die Errichtung der 
notwendigen Stellplätze (einschließlich Zufahrten) dazu führt, dass die 
maximal überbaubare Fläche je Grundstück überschritten wird. 
Hier ist eine Klarstellung/ Regelung in die Satzung einzuarbeiten, zum 
einem vor dem Hintergrund von immer kleiner werdenden Grund-
stückszuschnitten und zum anderen in der Flächenbilanzierung für 
Ausgleichsmaßnahmen. 
 
Auskunft erteilt: Herr Krause, Telefonnr.: 04121- 45 02 22 86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies gilt nur für neu auszuweisende Bebauungsplangebiete 
und im Außenbereich. Bei Bebauungsplänen erfolgt im Rah-
men des Bauleitplanverfahrens eine Betrachtung und Be-
rücksichtigung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsbilan-
zierung. Nicht aber gilt dies für bereits überplante Gebiete. 
Der Fokus liegt hier auf den Grundstücken, die planungs-
rechtlich dem Innenbereich der Gemeinde zuzuordnen sind. 
Hier ist eine naturschutzrechtliche Ausgleichsbilanzierung 
nicht erforderlich. 
Eine solche Regelung ist in § 1 (3) der Satzung bereits ent-
halten: „Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen 
städtebaulichen Satzungen, die von dieser Satzung abwei-
chen, gelten vorrangig.“ 
 
 
 
 



Untere Wasserbehörde: 
Das Regenwasserkanalnetz der Gemeinde ist stark überlastet. Daher 
sollten zusätzlich versiegelte Flächen, die in den Kanal einleiten, mög-
lichst vermieden werden. 
Dafür gibt es verschiedene andere Möglichkeiten: 

• Den Untergrund des Stellplatzes wasserdurchlässig gestalten, z.B. 
Rasengitterstein, Platten mit größeren Fugenräumen, Schotterschicht 
etc. 

• Geringe seitliche Neigung des Stellplatzes und flächige Ableitung in 
angrenzende Rasenfläche oder Beete 

• Entwässerung über Versickerungsmulden oder bauliche Versicke-
rungsanlagen (evtl. erlaubnispflichtig) 

• Bei Carports oder Garagen verringert ein Gründach die Ableitungs-
werte 
 
Ich empfehle eine Regelung zur Entwässerung in die Satzung mit auf-
zunehmen, um die Abflüsse im Kanalnetz nicht zusätzlich zu verschär-
fen und das Überlaufen aus Schachtdeckeln zu vermeiden. 
 
Auskunft erteilt: Frau Prantke, Tel.:04121/4502-2302 
 
Untere Wasserbehörde - Wasserschutzgebiete: 
Keine Anmerkungen. 
 
Näheres muss im jeweiligen Baugenehmigungsverfahren geregelt 
werden (Entwässerung, Einbau von RCMaterial im WSG, etc.). 
 
Auskunft erteilt: Herr Hartung, Telefonnummer 04121/4502 2280 
 
Untere Wasserbehörde - Team Bodenschutzbehörde und Grund-
wasser; Grundwasser 
Keine Anmerkungen. 
Näheres muss im jeweiligen Baugenehmigungsverfahren geregelt 
werden (Entwässerung, Material, etc.). 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Prüfung 
bzw. Berücksichtigung erfolgt im jeweiligen Baugenehmi-
gungsverfahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ansprechpartner: Herr Klümann, Tel.: 04121 4502 2283 
 
Untere Naturschutzbehörde: 
Stellungnahme aus Sicht des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege 
Durch die oben genannte Satzung werden die von mir wahrzunehmen-
den Belange von Natur und Landschaft berührt. 
Die Anlage von Stellplätzen führt in der Regel zu einer nicht unerheb-
lichen Flächenversiegelung bzw. Teilversiegelung. 
Darüber hinaus ist der Bau von Stellplätzen häufig auch mit einer Be-
einträchtigung des vorhandenen Gehölzbestandes verbunden. 
Aus naturschutzfachlicher Sicht ist deshalb die Pflicht zur Anlage von 
Stellplätzen, auf das verkehrlich absolut notwendige Minimum zu be-
schränken. Ein Vergleich mit den Stellplatzsatzungen andere Kommu-
nen zeigt, dass die Heister Satzung für fast alle baulichen Anlagen 
deutlich mehr Stellplätze vorsieht. 
Gegen die Festsetzungen bestehen daher aus naturschutzfachlicher 
Sicht Bedenken. 
 
Auskunft erteilt: Frau Carola Abts, Telefon-Nr.: 04121/4502 2267 
 
Gesundheitlicher Umweltschutz: Fahrradstellplätze und E-Mo-
biltität 
In dem Entwurf der Stellplatzsatzung werden keine Regelungen zu 
Stellplätzen für Fahrräder und Elektromobilen getroffen. 
Diese sind aus Sicht der aktuellen Diskussion zum Klimaschutz not-
wendig, da sich wahrscheinlich zukünftig die Mobilität von der Nutzung 
fossiler Brennstoffe hin zu Elektrofahrzeugen und Fahrräder verlagern 
wird. 
Ich empfehle daher auch hier Größe und Anzahl der Stellplätze in Ihrer 
Satzung zu regeln. 
 
 

 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Prüfung 
bzw. Berücksichtigung erfolgt im jeweiligen Baugenehmi-
gungsverfahren. 
Die Gemeinde vertritt die Auffassung, dass die vorgegebene 
Anzahl an Stellplätzen erforderlich ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde hat hierzu explizit einen Beschluss gefasst. In 
der Stellplatzsatzung soll lediglich eine Berücksichtigung für 
die Herstellungspflicht von Stellplätzen von Kraftfahrzeuge 
erfolgen, um das Parken auf engen Straßen und somit ent-
stehende Gefahren zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stellplätze für Menschen mit Behinderungen 
In § 5 (4) des Entwurfes der Stellplatzsatzung wird festgesetzt, dass 
für je 30 notwendige Stellplätze ein Stellplatz für Menschen mit Behinde-
rungen nachzuweisen und entsprechend zu kennzeichnen ist, bei „Wohn-
anlagen für betreutes Wohnen“ einer für je 5 notwendige Stellplätze. 

In § 52 LBO ist festgesetzt, dass in Gebäuden mit mehr als zwei Woh-
nungen die Wohnungen mindestens eines Geschosses barrierefrei er-
reichbar sein müssen; diese Verpflichtung kann auch durch eine ent-
sprechende Zahl barrierefrei erreichbarer Wohnungen in mehreren Ge-
schossen erfüllt werden. 
Dies bedeutet, dass ab 3 Wohnungen 1 Wohnung barrierefrei ausge-
stattet sein muss. Zur Nutzung derartiger Wohnungen durch Menschen 
mit Handicap gehört auch die Mobilität. Daher ist 1 Stellplatz auf 30 
Wohnungen zu wenig und wird der Regelung der LBO nicht gerecht. 
Es wird empfohlen, barrierefreien Wohnungen mit uneingeschränkter 
Rollstuhlnutzung einen barrierefreien PKW – Stellplatz zuzuordnen. 
Es sollten auch Mindestzahlen für Gebäude mit Besucherverkehr be-
nannt werden. Dies kann unter anderem durch den Bezug auf die Nutz-
fläche und Nutzungsart des Gebäudes erfolgen. Dies betrifft die Num-
mern 2.0 – 9.0 Ihrer Anlage 1. 
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass im Bereich der Fahrradstell-
plätze die Belange der Menschen mit Behinderungen berücksichtigt 
werden sollten und gesonderte Behindertenabstellplätze vorgehalten 
werden sollten. Gerade Fahrräder für Menschen mit Handicap (z.B. 
Dreiräder) benötigen eine größere Abstellfläche. 
 
Auskunft erteilt: Frau Schierau, Tel.: 04121/4502-2294 
 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Da die Stellplatzsatzung der Gemeinde Haseldorf nur eine 
Regelung in § 5 (4) für allgemein zugängliche Stellplätze ge-
troffen hat, ist § 52 LBO bei der Errichtung von Wohnhäusern 
mit barrierefreien Wohnungen zu beachten. Allgemein zu-
gängliche Stellplätze sind hier z. B. öffentliche Parkplätze wie 
der Sporthalle in der Hauptstraße der Gemeinde Heist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

BUND Schleswig-Holstein, Lorentzendamm 16, 24103 Kiel, Stellung-
nahme vom 11.07.2019 
 
Der BUND bedankt sich für die Übersendung des Antrages und nimmt 
wie folgt Stellung: 

 
 
 
 
 



 
Begründung: 
Aus Gründen des Klima- und Naturschutzes ist es notwendig: 
1. Alternativen zum Autoverkehr aufzuzeigen und Anreize für den Fahr-
radverkehr zu schaffen. Dazu gehört auch die Bereitstellung von Fahr-
radabstellanlagen. Diese sind in vielen Kommunen leider nicht in aus-
reichender Anzahl vorhanden. Daher empfehlen wir, in der neuen Stell-
platzsatzung Abstellplätze für Fahrräder in Abhängigkeit von der vor-
gesehenen Nutzung einer baulichen Anlage mit aufzunehmen. So soll-
ten für Fahrradabstellplätze die Richtlinien für die Planung von Fahrrad 
Abstellanlage gelten (Technische Richtlinie TR 6102) vom ADFC (All-
gemeiner deutscher FahrradClub). 
2. zu vermeiden, dass sich durch die Kfz-Stellplätze der Versiegelungs-
grad nachteilig auf den Niederschlagsabfluss und des Grundwassers 
auswirkt. Daher sollten die Stellplätze in ihrem Versiegelungsgrad ge-
nau definiert werden. Zum Beispiel mit versickerungsfähigen Materia-
lien wie Schotter oder Pflasterrasen, Rasenfugen oder Rasengitter-
pflaster und/oder einem Abflussbeiwert von max. 0,6. 
3. zum Entgegenwirken der negativen klimatischen Veränderungen je 
angefangene 10 Stellplätze einen standortgerechten Baum zu pflan-
zen, mit entsprechender Baumscheibe und Sicherung gegen das Über-
fahren der Baumwurzeln. 

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Prüfung 
bzw. Berücksichtigung erfolgt im jeweiligen Baugenehmi-
gungsverfahren. 
Hintergrund der Stellplatzsatzung ist, dass bereits jetzt ge-
fährliche Situationen durch im öffentlichen Verkehrsraum 
parkende Autos entstehen, weil auf den Grundstücken nicht 
ausreichend Stellplätze vorhanden sind. Dieser Gefahr soll 
mit einer Verpflichtung zur Herstellung von Stellplätzen auf 
den Grundstücken entgegengewirkt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
In einer Stellplatzsatzung ist eine solche Regelung nicht 
möglich. 

 





Satzung der Gemeinde Heist über die Herstellung notwendiger Kfz-Stellplätze 

(Stellplatzsatzung) 

 

Auf der Grundlage des § 4 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein sowie der §§ 50 

und 84 Abs. 1 Nr. 8 der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH) jeweils in 

der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung geltenden Fassung wird nach Beschlussfas-

sung durch die Gemeindevertretung vom 30.09.2019 die folgende Stellplatzsatzung 

erlassen: 

 

§ 1 Geltungsbereich 

 

(1) Diese Satzung gilt für das gesamte Gemeindegebiet Heist. 

 

(2) Diese Stellplatzsatzung gilt für die Errichtung, Erweiterung, Änderung oder Nut-

zungsänderung von baulichen Anlagen sowie anderen Anlagen, bei denen ein 

Zu- oder Abgangsverkehr von Kraftfahrzeugen zu erwarten ist. 

 

(3) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzungen, 

die von dieser Satzung abweichen, gelten vorrangig.  

 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

 

(1) Stellplätze sind Flächen, auf denen Kraftfahrzeuge im Sinne dieser Satzung 

außerhalb von öffentlichen Verkehrsflächen abgestellt werden.  

 

(2) Ein Einstellplatz ist eine Fläche, die dem Abstellen eines Kraftfahrzeuges im 

Sinne dieser Satzung in einer Garage oder auf einem Stellplatz dient.  

 

§ 3 Herstellungspflicht 

 

(1) Bei der Errichtung, wesentlichen Änderung oder wesentlichen Nutzungsände-

rung von Anlagen im Sinne des § 2 Abs. 1 LBO SH, bei denen ein Zu- und 

Abgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, müssen notwendige Stell-

plätze, die unter Berücksichtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 

der Bedürfnisse des ruhenden Verkehrs und der Erschließung durch Einrich-

tungen des öffentlichen Personennahverkehrs erforderlich sind, hergestellt wer-

den.  

 

(2) Die notwendigen Stellplätze sind im bauaufsichtlichen Verfahren nachzuweisen 

und müssen spätestens zum Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme bzw. Benutz-

barkeit der baulichen Anlage oder sonstiger Anlagen, von denen Zu- und Ab-

gangsverkehr mit Kraftfahrzeugen zu erwarten ist, fertiggestellt sein. Notwen-

dige Stellplätze können auch in Form von Garagen nachgewiesen werden. 
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§ 4 Anzahl der notwendigen Stellplätze 

 

(1) Die herzustellende Anzahl der notwendigen Stellplätze ergibt sich aus der An-

lage 1 zu dieser Satzung und den nachfolgenden Regelungen. Die Anlage 1 gilt 

als Bestandteil dieser Stellplatzsatzung. 

 

(2) Für Anlagen, deren Nutzungsart in der Anlage 1 nicht aufgeführt ist, richtet sich 

die Anzahl der herzustellenden Stellplätze nach § 50 LBO SH. 

 

(3) Bei baulichen Anlagen verschiedener Nutzungen ist der Bedarf für die notwen-

digen Stellplätze für die jeweilige Nutzungsart separat zu ermitteln. 

 

(4) Bei der Ermittlung der Richtzahlen gemäß Anlage 1 ist die Anzahl der erforder-

lichen Stellplätze jeweils auf volle Stellplätze aufzurunden, sollte die für die Be-

rechnung der notwendigen Stellplätze maßgebende Einheit überschritten wer-

den. 

 

§ 5 Lage und Beschaffenheit von Stellplätzen 

 

(1) Stellplätze sind auf dem Baugrundstück oder in der näheren Umgebung davon 

auf einem geeigneten Grundstück, dessen Benutzung für diesen Zweck öffent-

lich-rechtlich gesichert ist, herzustellen und für die Dauer des Bestehens der 

Zu- und Abgangsverkehr erzeugenden Anlage zu unterhalten. Wenn Gründe 

des Verkehrs oder städtebauliche Gründe dies erfordern, kann im Einzelfall be-

stimmt werden, dass die Stellplätze auf dem Baugrundstück oder auf einem 

anderen Grundstück herzustellen sind. 

 

(2) Stellplätze sind so anzuordnen, zu errichten und instand zu halten, dass ihre 

Benutzung die Gesundheit nicht schädigt und das Arbeiten und Wohnen, die 

Ruhe und Erholung in der Umgebung durch Lärm oder Gerüche nicht über das 

zumutbare Maß hinaus stört. §§ 30, 33-35 Baugesetzbuch bleiben unberührt. 

Die Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Garagen (Garagenver-

ordnung) sowie sonstige einschlägige Rechtsvorschriften und Normen sind bei 

der Herstellung von Stellplätzen heranzuziehen und zu beachten. 

 

(3) Die Benutzbarkeit eines Stellplatzes darf nicht von der Belegung eines anderen 

Stellplatzes abhängig sein. Grundstückszufahrten sind hinsichtlich ihrer Anzahl 

und Breite unter Berücksichtigung der vorliegenden verkehrsrechtlichen Situa-

tion auf das zur notwendigen Erschließung der jeweiligen Zu- und Abgangsver-

kehr verursachenden Anlage angemessene Maß zu beschränken. 

 

(4) Bei allgemein zugänglichen Stellplatzanlagen ist je 30 notwendige Stellplätze 

ein Stellplatz für Menschen mit Behinderung herzustellen. Bei Wohnanlagen für 

betreutes Wohnen einer für je 5 notwendige Stellplätze. 

 



§ 6 Abweichungen 

 

Abweichungen von den Bestimmungen dieser Stellplatzsatzung können unter den 

Voraussetzungen des § 71 Abs. 3 der LBO SH auf Antrag zugelassen werden. 

Sofern die Erhaltung der Bestimmungen dieser Satzung nicht in einem Baugeneh-

migungsverfahren geprüft wird, sind die Abweichungen gesondert bei der Unteren 

Bauaufsichtsbehörde zu beantragen. Gegebenenfalls entgegenstehende Vor-

schriften des DSchG SH bleiben hiervon unberührt. 

 

§ 7 Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 82 Abs. 1 LBO SH handelt, wer notwendige 

Stellplätze entgegen der Bestimmungen des § 2 nicht herstellt oder nicht in-

standhält. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 82 Abs. 1 und 3 LBO SH mit einer Geld-

buße bis zu 500.000,00 Euro geahndet werden. 

 

§ 8 Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Satzung ist die Gemeinde berechtigt, 

die erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten zu erheben, 

zu speichern, zu verwenden und weiter zu verarbeiten.  

 

Sie ist insbesondere zur Erhebung und Verarbeitung folgender Daten berech-

tigt: 

 
a) Daten über die Eigentumsverhältnisse, dinglichen Rechtsverhältnisse 

und sonstigen Grundstücksverhältnisse aus Grundsteuer- und Grund-
buchakten sowie aus dem Liegenschaftsbuch des Katasteramtes  

b) Daten, die ihr im Zusammenhang mit gesetzlichen, schuldrechtlichen o-
der dinglichen Vorkaufsrechten oder anderen Verwaltungsverfahren 
(z.B. Baugenehmigungsverfahren) bekannt geworden sind,  

c) Daten aus den Melderegistern, auch anderer Meldebehörden, hinsicht-
lich der Anschriften der Herstellungspflichtigen, sofern die Vorschriften 
des Landesmeldegesetzes nicht entgegenstehen, 

d) sonstige Daten aus Katasterunterlagen über die Grundstücksverhält-
nisse, insbesondere auch zur Abgrenzung öffentlicher und privater 
Grundstücksflächen, 

e) Daten, die aufgrund örtlicher Feststellungen erhoben wurden bzw. er-
hebbar sind.  

 

(2) Die Herstellungspflichtigen gemäß § 3 sind zur Mitwirkung bei der Erhebung 

der erforderlichen Daten verpflichtet. Die Herstellungspflichtigen haben insbe-

sondere die erforderlichen Auskünfte zu erteilen sowie Unterlagen zum 



Nachweis zu erbringen. Für die Löschung der Daten finden die Vorschriften 

des Landesdatenschutzgesetzes Anwendung. 

 

§ 9 Übergangsbestimmungen 

 

Diese Satzung gilt nicht für Anträge, die bereits vor Inkrafttreten dieser Satzung bei 

der Gemeinde Heist eingereicht wurden. 

 

§ 10 Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  

 

Heist, den ………………… 

 

 

Der Bürgermeister 



Anlage 1  

zur Satzung der Gemeinde Heist über die Herstellung notwendiger KFZ-Stellplätze  

(Stellplatzsatzung) 

 

Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze für Kraftfahrzeuge 

1.0 Wohngebäude 

1.1 Einzel- oder Doppelhäuser 2 Stellplätze je Wohneinheit 

1.2 Reihenhäuser 2 Stellplätze je Wohneinheit 

1.3 Mehrfamilienhäuser 2 Stellplätze je Wohneinheit 

1.4 Wohnhäuser mit Seniorenwohnungen 1,5 Stellplätze je Wohneinheit 

1.5 Seniorenheime 1 Stellplatz je 5 Betten zzgl.  
1 Behinderten-Stellplatz 

1.6 Besondere Wohnformen für betreuungs-
bedürftige Menschen 

1 Stellplatz je 5 Betten zzgl.  
1 Behinderten-Stellplatz 

1.7 Sonstige Wohnheime 1 Stellplatz je 2 Plätze 

   

2.0 Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- oder Praxisräumen 

2.1 Büro, Verwaltungsräume 1 Stellplatz je 30 qm Nutzfläche 

2.2 Räume mit erheblichem Besucherverkehr 
(z. B. Schalter-, Abfertigungs- oder Bera-
tungsräume, Arztpraxen o. ä.) 

1 Stellplatz je 20 qm Nutzfläche 

   

3.0 Verkaufsstätten 

3.1 Läden, Geschäftshäuser 1 Stellplatz je 30 qm Nutzfläche 

   

4.0 Versammlungsstätten 

4.1 Versammlungsstätte 1 Stellplatz je 5 Besucherplätze 

4.2 Kirchliche Einrichtungen 1 Stellplatz je 20 qm Besucherplätze 

   

5.0 Sportstätten 

5.1 Sportplatz 1 Stellplatz je 250 qm 

5.2 Sporthalle ohne Zuschauer 1 Stellplatz je 50 qm Nutzfläche 

5.3 Sporthalle mit Zuschauer 1 Stellplatz je 50 qm Nutzfläche zzgl. 
2 Stellplätze je 10 Besucherplätze 

5.4 Reitanlagen 1 Stellplatz je 2 Pferdeeinstellplätze 

5.5 Tennisanlagen 2 Stellplätze je Spielfeld zzgl. 
1 Stellplatz je 5 Zuschauerplätze 

   

6.0 Gaststätten und Beherbergungsbetriebe 

6.1. Gaststätte 1 Stellplatz je 10 qm Nutzfläche 

6.2 Hotels, Pension, o. ä.  1 Stellplatz je 2 Betten 

   

7.0 Schulen, Jugendeinrichtungen, Kindergärten 

7.1 Allgemeinbildende Schulen 1 Stellplatz je 25 Schüler 

7.2 Kindergarten, Kindertagesstätte 1 Stellplatz je 25 Kinder, 
 mindestens 2 Stellplätze 

7.3 Jugendfreizeiteinrichtungen 1 Stellplatz je 100 qm Nutzfläche 

   

8.0 Gewerbliche Anlagen 

8.1 Handwerks- und Industriebetrieb 1 Stellplatz je 50 qm Nutzfläche 

8.2 Verkaufs- und Ausstellungsplatz 1 Stellplatz je 30 qm Nutzfläche 

8.3 Kfz-Werkstatt 5 Stellplätze je Reparaturstand 

   

9.0 Verschiedenes 

9.1 Kleingartenanlage 1 Stellplatz je 5 Parzellen 

9.2 Friedhof 1 Stellplatz je 1.000 qm Grundstücksfläche 

9.3 Minigolfanlage 5 Stellplätze je Anlage 

9.4 Museen und Ausstellungsgebäude 1 Stellplatz je 100 qm Ausstellungsfläche 

 

TOP Ö  12TOP Ö  12


	Vorlagendokumente
	TOP Ö  6 Entscheidung über den Sitz des Amtes Geest und Marsch Südholstein
	Vorlage  0845/2019/HE/BV

	TOP Ö  11 Vergabe eines Straßennamens für die neue Planstraße im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 6, 2. Änderung -Im Dorfe-
	Vorlage  0856/2019/HE/BV

	TOP Ö  12 Satzung der Gemeinde Heist über die Herstellung notwendiger Kfz-Stellplätze (Stellplatzsatzung), hier: Satzungsbeschluss und Abwägung der Stellungnahmen
	Vorlage  0857/2019/HE/BV
	Abwägung Stellplatzsatzung Heist  0857/2019/HE/BV
	Stellplatzsatzung Gemeinde Heist  0857/2019/HE/BV
	Anlage 1 - Richtzahlen - Heist öA  0857/2019/HE/BV



